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Darlegung des Sachverhalts / Begründung 


 


Informationsbericht über Angelegenheiten des 


„Städtischen Pflegeheimes Am Lutzepark“ Köthen 


 


 


Berichtszeitraum:  01.07. – 31.10.2009 


 


Gliederung: 


 


1.    Kapazität der Einrichtung / Belegung 


1.1 Stand der Pflegestufen / Stichtag 28.10.2009 


2.         Bewohnerangelegenheiten 


2.1 Höhepunkte der Veranstaltungen 


3.    Personalangelegenheiten 


3.1 Einstellungen 


3.1.1 Festeinstellungen 


3.1.2 Befristete Einstellungen 


3.1.3 Beendigung Arbeitsverhältnisse 


3.2 Fort- und Weiterbildungen 


3.2.1 Interne Weiterbildungsveranstaltungen 


3.2.2 Externe Weiterbildungsveranstaltungen 


4. Informationen der Heimleiterin 


 


 


 


1. Kapazität der Einrichtung / Belegung  - Stichtag 28.10.2009 


 


Im Berichtszeitraum waren 10 Zugänge und 6 Abgänge zu verzeichnen. 


Das Durchschnittsalter der Bewohner betrug am Stichtag 28.10.2009   84,4 Jahre.  


Zum Stichtag 28.10.2009 wohnten 64 Frauen und 17 Männer in der Einrichtung. 


 


 


Anzahl Bewohner über         100 Jahre                             1  


Anzahl Bewohner zwischen 100 und 90 Jahren  15 


Anzahl Bewohner zwischen   89 und 80 Jahren  46 


Anzahl Bewohner zwischen   79 und 70 Jahren  16 


Anzahl Bewohner zwischen   69 und 60 Jahren    3 


 


 


1.1 Stand der Pflegestufen / Stichtag 28.10.2009 


    


 Pflegestufe 1  21 Bewohner 


 Pflegestufe 2  41 Bewohner 


 Pflegestufe 3  18 Bewohner 


Pflegestufe 3 H   1 Bewohner 


 


Davon Bewohner mit eingeschränkter Alltagskompetenz =   57 


 


 


Die Auslastung betrug zum Stichtag 100 %. 
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2. Bewohnerangelegenheiten  


 


2.1 Höhepunkte der Veranstaltungen 


 


Im Berichtszeitraum wurden als Höhepunkte organisiert:  


 


 2 Geburtstagsfeiern des Monats mit Kinderprogramm 


 1 Fahrt zum Wörlitzer Park 


 1 Lesezirkel 


 1 Fahrt für Männer zum Fußballspiel Stadion Jürgenweg 


 2 Tage Sommerfest mit Programm 


 3 Grillnachmittage 


 1 Erfahrungsaustausch Heimbeirat Pflegeheim und Diakonie in Köthen 


 1 gemütlicher Nachmittag mit einer Flamenco-Tänzerin 


 2 Reiseberichte mit Bildervortrag 


 1 Sportfest 2009 mit Siegerehrung 


 2 gemütliche Abende mit Überraschungsabendessen 


 1 abendlicher Dämmerschoppen bei Kerzenschein im Restaurant d. Pflegeheimes  


 1 Treffen des Männerstammtisches 


 


3.  Personalangelegenheiten 


 


3.1  Einstellungen 


 


3.1.1 Festeinstellungen 


 


Zum 01.09.2009 erhielt eine pflegerische Hilfskraft eine Festanstellung mit einer 


wöchentlichen Arbeitszeit von 25 Wochenstunden. 


 


 


3.1.2 Befristete Einstellungen  


 


Beginn: Bereich:  Tätigkeit: Wochenarbeitszeit: Befristung: 


01.07.2009 Pflege 
pflegerische 


Hilfskraft 
30 1Jahr 


01.07.2009 Küche Küchenhelfer 30 1 Jahr 


09.07.2009 Küche Küchenhelfer 30 3 Monate 


20.07.2009 Reinigung Gebäudereiniger 25 1 Jahr 


01.08.2009 
Zusätzliche 


Betreuung 


nach §87 b  SGB 


XI  
30 1 Jahr 


31.08.2009 Pflege Altenpfleger 30 1 Jahr 


31.08.2009 Pflege Altenpflegerin 25 1 Monat 


 


 


Auswirkungen der Einstellungen im Bereich Pflege: 


 


Die Einrichtung ist im gesamten Berichtszeitraum zu 98% und mehr ausgelastet. Mit diesen 


befristeten Einstellungen wird der mit den Kostenträgern verhandelte Personalschlüssel 


eingehalten. 
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Bereich Hauswirtschaft: 


 


Bei 1 Mitarbeiterin im Bereich Reinigung wurde das befristete Arbeitsverhältnis nicht 


verlängert. Nach Bekanntwerden der Nichtverlängerung ließ sich die Mitarbeiterin in den 


Krankenstand versetzen und fiel damit in der Urlaubszeit aus. Die Einrichtung stellte 1 


Mitarbeiter als Ersatz mit einer Lohnkostenförderung von 50% über die Arbeitsagentur ein. 


 


Im Bereich der Küche sind in der Regel 2 Köche, davon 1 Küchenleiter (früher 4  Köche) und 


4 Küchenhelfer eingesetzt. Von den 4 Küchenhelfern hat eine Helferin die Planstelle einer 


Köchin inne, die sich schon seit dem 21.08.2007 im Krankenstand befindet. Im Juli fielen nun 


gleich 3 Küchenhelfer fast gleichzeitig wegen Erkrankungen aus. Um den Küchenbetrieb 


aufrecht erhalten zu können, wurde 1 befristete Einstellung für ca. 3 Monate und 1 befristete 


Einstellung für 1 Jahr vorgenommen.  


Für 1 Mitarbeiterin, die erst wegen einer Langzeiterkrankung ausfiel und dann ein 


Beschäftigungsverbot wegen Schwangerschaft erhielt, wird zum 01.11.2009 eine befristete 


Einstellung mit 50 % Lohnzuschuss über die Pro Job GmbH vorgenommen. 


 


3.1.3 Beendigung Arbeitsverhältnisse 


 


1 Mitarbeiterin / Bereich Reinigung erhielt keine Festanstellung. Das Arbeitsverhältnis wurde 


zum 31.08.2009 beendet. 


 


1 Auszubildende wurde nur für 1 Monat übernommen, da sie eine Festanstellung in der Nähe 


ihres Heimatortes bekam. 


 


1 Mitarbeiterin / Bereich Küche (3 Monate) erhielt keine Verlängerung, war nur als Aushilfe 


für kranke Mitarbeiter und als Urlaubsvertretung vorgesehen. 


 


 


3.2 Fort- und Weiterbildungen 


 


 1 Mitarbeiterin befindet sich noch in der Ausbildung zur Altenpflegerin 


 Die Pflegedienstleiterin befindet sich noch in der Ausbildung zur Pflegedienstleiterin / 


Ende 11/09) 


 1 Mitarbeiterin / Altenpflegerin befindet sich noch in der Ausbildung zur 


Wohnbereichsleiterin / Ende 12/09) 


 


3.2.1 Interne Weiterbildungsveranstaltungen 


 


Pflege/ Ergotherapie 


 


Monat  Thema    Referent   Teilnehmer 


 


Juli 
Umgang mit Prof SYS (neue 


Pflegedokumentation) 


Herr van 


Bashuisen 
Pflege 5 


Juli Diab. Mell. Mohrenapotheke Pflege 19 


Juli Pflegekonzept Wohnbereichsleiter Pflege 33 


Juli 
Expertenstandard 


/Schmerzmanagement 
PDL Pflege 17 


August Arbeitsschutz /Brandschutz Herr Bolze Pflege 20 
August Unterweisung Brandschutzanlage Herr Böttcher Pflege 17 
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August Influenzapandemie „Schweinegrippe“ PDL, WBL, Ergo Pflege 43 


September Lagerung/Lagerungswechsel 
Vitalzentrum 


Strehlow 
Pflege  15 


September 
Lagerung /Dekubitus u. 


Kontrakturprophylaxe 


Vitalzentrum 


Strehlow 
Pflege  13 


September Prof SYS PC Schulung Herr van Bashuisen Pflege 6 


September Qualitätsmanagement Heimleitung AL /BL 6 


Oktober Arbeitsschutz/ Brandschutz Herr Bolze Pflege 8 


Oktober Umgang Medikamente Frau Fischer Pflege 8 


 


 


 


 


Hauswirtschaft 


 


 


Juni 
Betriebsanweisungen / 


Reinigungsmittel nach §14 GefStoffV 
Fr. Wiesner 


HW1 + 


Küche 
6 + 5 


Juni Verhalten bei Nadelstichverletzungen  Fr. Wiesner HW 5 


Juni Schulung Desinfektionspläne HW Fr. Wiesner HW 6 


Juni Ernährung im Alter 
Vitalzentrum 


Strehlow 
HW 1 


Juli Unterweisung Brandschutzanlage Hr. Böttcher HW  2 


August Schulung Arbeitsschutz Hr. Bolze 
HW + 


Küche  
11 


Oktober Konzepte Heim /  Hauswirtschaft Fr. Wiesner 
HW + 


Küche 
7 


 


 


3.2.2 Externe Weiterbildungsveranstaltungen Pflege/ Ergotherapie 


 


 


September Vorsorgevollmacht/ 


Betreuungsverfügung 


Amtsgericht Köthen 
2 


September Begleitung sterbender Menschen  1 Tag Halle 1 


September Grundkurs Kinästhetik 3 Tage Halle 1 


September MDK Richtlinien 1 Tag Magdeburg 4 


September 
Sterbebegleitung mit ätherischen 


Ölen 
Regenbogenapotheke Köthen 3 


Oktober  Hospizarbeit und Palliativmedizin  Magdeburg 1 


Oktober 
Wickel und Auflagen mit 


ätherischen Ölen 
Regenbogenapotheke Köthen 2 


 


 


 


 


 


 


  


                                                 
1 HW= Hauswirtschaft 
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4. Informationen der Heimleiterin 


 


Die Auslastung der Einrichtung ist seit Mai 2009 erfreulicherweise wieder auf über 98% 


angestiegen. 


 


Übersicht Belegung: Auslastungsgrad in Prozent 


 


Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober 


95,81 97,77 93,95 94,38 98,39 98,38 99,52 100,52 99,79 100 


 


Städte und Gemeindebund Sachsen- Anhalt 


 


Die Heimleiterin wurde als erstes stellvertretenes Mitglied für die kommunalen 


Pflegeeinrichtungen in die Schiedsstelle für die soziale Pflegeversicherung nach SGB XI 


benannt. 


 


Wasserschaden / Küchenbereich – Restaurant 


 


Der Wasserschaden wird von der Versicherung nicht in voller Höhe übernommen. Die 


Begutachtung des Schadens hat ergeben, dass Reinigungswasser über offene Anschlussfugen 


im Bereich der Bodeneinläufe in den Boden- und Wandbereich eingedrungen ist. 


 


Die Versicherung wird nach bisherigem Erkenntnisstand die Kosten, die zur 


Schadensfeststellung führten, einschließlich der Leckortungskosten und Kosten der 


Trocknung übernehmen.  


 


Das Sachverständigenbüro Reinhold & Reinhold wird sich diesbezüglich noch einmal mit der 


Versicherung in Verbindung setzen. 


 


Einschränkungen des Heimbetriebs: 


 


Die Begehbarkeit und Nutzung des Restaurantes  ist derzeit etwas eingeschränkt 


(verkleinerter Bereich). Die Versorgung der Bewohner durch unsere Küche konnte und wird 


auch weiterhin gewährleistet. Sollte die Küche für ca. 1 Woche wegen der Verlegung von 


Anschlüssen / Wasserablaufrinnen oder Fliesen geschlossen werden, wird in den 


Küchenbereichen  der einzelnen Wohnbereiche  gekocht.  


Dies hat gleich den Nebeneffekt der basalen Stimulation unserer Bewohner. 


 


Die Beseitigung der Ursache des Schadens ist bis Mitte November 09 geplant. Wir gehen 


davon aus, dass die weihnachtlichen Aktivitäten für die Bewohner und Gäste ohne 


Einschränkungen im Restaurant stattfinden können. 


 


Dachreparatur / großes Dach (Glasaufbau oder Belichtungsaufbau genannt) 


 


Der Auftrag wurde erteilt und wird demnächst ausgeführt. 


 


Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) 


 


Zum 01.10.2009 ist das neue Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz in Kraft getreten. Es soll 


pflege- und betreuungsbedürftige Menschen vor Benachteiligung bei Verträgen besser 


schützen und löst die vertragsrechtlichen Vorschriften des Heimgesetzes ab. 
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Ein Bestandteil des bisherigen Heimgesetzes war die Regelung der zivilrechtlichen Seite rund 


um den Heimvertrag, z.B. spezielle Beratungspflichten, Beschwerderechte oder auch 


Mindeststandards im Bereich von Unterbringung und Pflege. Diese Regeln sind nun durch das 


WBVG erweitert und ihre Anwendung außerdem auf andere Wohnformen ausgedehnt 


worden. Altverträge nach dem bisherigen Heimgesetz müssen bis 30.04.2010 entsprechend 


WBVG umgestellt werden. Für neue Kunden muss ein Heimvertrag entsprechend WBVG seit 


01.10.2009 verwendet werden.  


 


Änderungen durch das WBVG 


 


Kern des WBVG ist der verbesserte Verbraucherschutz für alte, pflegebedürftige und 


behinderte Menschen. Deshalb ist auch nur noch von „Verbrauchern“ und „Unternehmern“ 


die Rede und nicht mehr von Bewohnern und Betreibern. 


Verbraucher sollen sich nun bereits vor Vertragsabschluss über Leistungen, Entgelte und 


Qualität des jeweiligen Trägers leichter und umfassender informieren können. Daher 


verpflichtet der Gesetzgeber den Unternehmer zu einer erweiterten, sehr umfangreichen 


Informationspflicht. Bei Verstößen dagegen hat der Verbraucher ein fristloses 


Kündigungsrecht.  


 


Unbefristeter Vertrag und angemessenes Entgelt: 


 


Die Verträge sollen ausschließlich schriftlich und regelmäßig unbefristet zugunsten des 


Verbrauchers verfasst sein, bei der Kurzzeitpflege ist ausnahmsweise eine Befristung 


zulässig. 


Für das Entgelt gilt, dass sowohl das Gesamt- als auch die Teilentgelte angemessen sind und 


Erhöhungen begründet werden müssen. Zudem hat der Verbraucher für den Fall, dass eine 


vertraglich vereinbarte Leistung nicht oder nicht richtig erbracht wird, ein Minderungsrecht. 


 


Anpassung bei Änderung der Betreuungs- / Pflegesituation: 


 


Bislang war der Betreiber verpflichtet, dem Bewohner eine Entgeltanpassung anzubieten, 


wenn sich wegen seines veränderten Gesundheitszustandes auch die zu erbringenden 


Leistungen im Bereich der Pflege und ggf. der Unterkunft änderten. Nach dem WBVG 


besteht nun bei Änderung des Pflege- und Betreuungsbedarfs ein Rechtsanspruch des 


Verbrauchers auf eine entsprechende Vertragsanpassung und eine dazu entsprechende Pflicht 


des Unternehmers. 


 


Kündigungsrecht und Kündigungsschutz: 


 


Gerade pflegebedürftige und behinderte Menschen sind auf eine gewisse Sicherheit ihrer 


Unterkunfts- und Lebensbedingungen angewiesen. Aus diesem Grund schränkt das WBVG 


das Kündigungsrecht der Unternehmen ein, es steht ihnen nur aus wichtigem Grund zu. 


Umgekehrt wurde das Kündigungsrecht des Verbrauchers (bzw. seiner Angehörigen) dadurch 


gestärkt, dass er den Vertrag auch kurzfristig kündigen kann. 


 


Ausblick 


 


Künftig wird es in jedem Bundesland ein „Heimgesetz“ geben, das die ordnungsrechtlichen 


Aspekte regelt. Hier werden dann auch detaillierte Regeln festgeschrieben, wie sich die 


Verlässlichkeit des Betreibers bemisst. 
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Als Problem könnte sich in Folge des WBVG erweisen, dass in Zukunft zunehmend 


höchstrichterliche Entscheidungen das Verhältnis zwischen Verbraucher und Unternehmer 


prägen werden. Denn es ist zu erwarten, dass zivilrechtliche Fragen zwischen 


Vertragspartnern verstärkt vor Gericht ausgetragen werden. 


 


Die Einrichtung muss geringfügig ihre derzeitigen Heimverträge überarbeiten, d.h. dem Stand 


der gesetzlichen Vorgaben anpassen. 


 


 


 


 


Annemarie Reinfeld 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Info-Bericht 01.07.-31.10.2009.pdf


